
Stadtverwaltung Bad Kreuznach  

Amt für Kinder und Jugend           Januar 2018  

 

 

E i n l a d u n g 

 
Zu einer Sitzung des Jugendhilfeausschusses laden wir Sie für 

Mittwoch, den 17. Januar 2018, 17.30 Uhr,  

PK Parkhotel Kurhaus, Kurhausstr. 28, 55543 Bad Kreuznach 

  

 

recht herzlich ein.  

 

 

Tagesordnung: 

 

Öffentliche Sitzung: 
 

1. Sprechstunde für Kinder und Jugendliche 

 

2. Vorstellung eines Arbeitsgebietes:       18/018 

Pflegekinderdienst 

 

3. Richtlinien Ferienbetreuung Jugendförderung     18/017 

 

4. Anfragen Bündnis 90/Die Grünen 

4.1 Antrag Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen auf   18/012 

      Konzepterstellung durch das Jugend- und Sozialamt vom 31.08.2017 

4.2 Anfrage Bündnis90/Die Grünen zur Situation von Jugendlichen und den  18/013 

      Angeboten in der Stadt Bad Kreuznach vom 03.09.2017 

 

5. Verwendung der Bundesmittel aus dem Betreuungsgeld in 2018  18/014 

 

6. Anträge Freier Träger für Baukostenzuschüsse      18/015 

 

7. Antrag aus dem Ortsbeirat Bosenheim bezüglich der     18/016 

Bereitstellung eines Grundstückes für einen Spielplatz  

 

8. Mitteilungen (mündlich) 

 

Sollte Ihnen die Teilnahme an der Sitzung nicht möglich sein, bitten wir um Weitergabe der 

Einladung an Ihren Vertreter/Ihre Vertreterin.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

(Dr. Heike Kaster-Meurer) 

Oberbürgermeisterin 

 

Sitzungsort bitte 

beachten! 



Stadtverwaltung Bad Kreuznach                                                                    Mitteilungsvorlage 

 

x öffentlich  nichtöffentlich 

 

 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Amt für Kinder und Jugend/513 29.12.2017 18/018 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Jugenhilfeausschuss 17.01.2018 

  

  

  

Betreff 

 

Vorstellung eines Arbeitsgebietes:  

Pflegekinderdienst  

       TOP 2 

Inhalt der Mitteilung: 

 

Der Pflegekinderdienst ist ein Arbeitsbereich der Sozialen Dienste, der einzige Bereich der Hilfen zur 

Erziehung, der von Laien geleistet wird.  

Wir möchten die neue Kollegin Frau Schlesag sowie das Arbeitsgebiet mit seinen vielen verschiedenen 

Aufgaben vorstellen. 

Es gibt Veränderungen durch die Zunahme der Unterbringungen in Pflegefamilien, deshalb haben wir eine 

neue Konzeption ausgearbeitet. 

-Die Unterschiede zur bisherigen Vorgehensweise, z.B. im Bereich der Abrechnung werden erläutert. 

-Im Konzept wird zudem erstmals zwischen den verschiedenen Bedarfen der Kinder und der damit 

verbundenen Betreuungsintensität durch den Pflegekinderdienst unterschieden.   
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X öffentlich  nichtöffentlich 

 

 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Amt für Kinder und Jugend / 515 20.12.2017 18/017 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 17.01.2018 

  

  

  

Betreff 

Richtlinien Ferienbetreuung Jugendförderung                                                                            TOP 3 

 

Inhalt der Mitteilung 

 

Das Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz hat im Jahr 2017 eine Erhöhung der Mittel zur 

Förderung von Ferienbetreungsmaßnahmen beschlossen. Diese Gelder dürfen von den Kommunen ohne 

feste Verfahrensvorgaben verwendet werden.  

Frau Becker (Abteilungsleiterin Jugendförderung) berichtet über die geplante Verwendung der Mittel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen  

 Anfrage X Antrag 

 

 

X öffentlich  nichtöffentlich 

 

 

 Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Amt für Kinder und Jugend/515 29.12.2017 18/012 

Gremium Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 17.01.2018 

Betreff 

 

Antrag Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Konzepterstellung  

durch das Jugend- und Sozialamt vom 31.08.2017  

    TOP 4.1 

Inhalt 

 

Siehe beiliegender Antrag vom 31.08.2017. 

 

Der Antrag wurde in der Stadtratssitzung vom 28.09.2017 an den Jugendhilfeausschuss verwiesen.  

 

 

 

 

Beratung/Beratungsergebnis 

Beratung 

 

 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 

   Stimmen-     schluß-  der Beschluß 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlußausfertigungen an: 

 

 

 

 

 

 





Stadtverwaltung Bad Kreuznach                                                                    Mitteilungsvorlage 

 

X öffentlich  nichtöffentlich 

 

 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Amt für Kinder und Jugend / 515 20.12.2017 18/013 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 17.01.2018 

  

  

  

Betreff 

Anfrage Bündnis 90/ Die Grünen zur Situation von Jugendlichen und den Angeboten in der Stadt Bad 

Kreuznach vom           TOP 4.2 

 

Inhalt der Mitteilung 

 

Stellvertretend für die Arbeitsgruppe „Diskurs Jugendarbeit“, die sich aus den Mitgliedern des JHA-

Ausschusses zusammengesetzt hat, die im Bereich Jugendarbeit tätig sind, informieren Monika Degen 

(Jugendhilfeplanerin), Katharina Becker (Abteilungsleiterin Jugendförderung) und Vanessa Berg 

(Pädagogische Mitarbeiterin Jugendförderung) über die Jugendarbeitssituation generell, die Angebote der 

Jugendförderung Bad Kreuznach explizit für Jugendliche und die Aufgaben der Jugendförderung Bad 

Kreuznach insgesamt.  

Über das Arbeitsfeld „Integrative Jugendarbeit“ und seine neu entwickelten Angebote wird abschließend 

ausführlich berichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 

 

X öffentlich  nichtöffentlich 

 

 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Amt für Kinder und Jugend/512 29.12.2017 18/014 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 17.01.2018 

  

  

 

Betreff 

Verwendung der Bundesmittel aus dem Betreuungsgeld in 2018        

          TOP 5 

Beschlussvorschlag 

 

Der Jugendhilfeausschuss beschließt, die Bundesmittel aus dem Betreuungsgeld nach Vorschlag 
der Verwaltung zu verteilen.  
 

 

 

Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Jugendhilfeausschuss 17.01.2018 5 

Beratung 

 

 
 
 

 

Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 

   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  Mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 

51-1 Frau Müller, 51-1 Frau Gei-Weyand 

 

 

 

 

 



Problembeschreibung/Begründung 

 

Nach dem Wegfall des Betreuungsgeldes steht fest, wie die Verteilung der Bundesmittel erfolgen 
soll. Rheinland-Pfalz erhält in den Jahren 2016 – 2018 insgesamt rd. 95 Mio. Euro. Diese Mittel 
werden hälftig auf die Kommunen und das Land Rheinland-Pfalz aufgeteilt. Für eine möglichst 
gleichmäßige Unterstützung erhalten die Kommunen 3-Jahres-Tranchen von je rd. 16 Mio. Euro.  
 
Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Kinderzahlen von 0 – 6 Jahren für den jeweiligen 
Jugendamtsbezirk. Dies hat zur Folge, dass die Stadt Bad Kreuznach für die Jahre 2016, 2017 und 
2018 je 213.727,03 Euro erhalten wird. Die Kommunalen Spitzenverbände haben mit dem 
Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen eine Zielvereinbarung erarbeitet.  
 
In der heutigen Sitzung wird die Verteilung des Betreuungsgeldes für das Jahr 2018 vorgestellt. Die 
freien Träger hatten die Möglichkeit bis zum 31. Oktober 2017 Anträge bei der Verwaltung 
einzureichen. Als förderfähig eingestuft wurden Sanierungsmaßnahmen, Anschaffungen von 
Ausstattungsgegenständen und verschiedene niedrigschwellige Projekte. Nach Eingang aller 
Anträge hat die Verwaltung wie folgt überprüft und entschieden: 
 
Zum einen soll die Projektförderung, wie bereits schon in 2016 begonnen, auch 2018 weitergeführt 
werden (z.B. Brückenprojekt des Kinderschutzbundes, Flüchtlingshilfe Mehrgenerationenhaus, 
Kunsttage in Kindertageseinrichtungen) mit einer Gesamtsumme von 44.075,00 €.  
 
Zum anderen ist die Unterstützung der Kirchlichen und Freien Träger, von denen 9 Kinder-
tagesstäten einen Antrag gestellt haben, in einer Höhe von 74.400,00€ vorgesehen und eine Höhe 
von 95.300€ für die 19 Städtischen Kindertagesstätten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Sichtvermerke der Dezernenten: 

 

 

 

 

Sichtvermerk der 

Oberbürgermeisterin: 

Sichtvermerke: 

Rechtsamt: 

 

 

 

Kämmereiamt: 

 

 

 

 



Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 

 

X öffentlich  nichtöffentlich 

 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Amt für Kinder und Jugend/514 29.12.2017 18/015 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 17.01.2018 

  

  

  

 

Anträge Freier Träger für Baukostenzuschüsse  

          TOP 6 

Beschlussvorschlag 

 

Der Jugendhilfeausschuss berät über die Anträge des DRK- Landesverbandes und der katholi-

schen Kirchengemeinde Heilig Kreuz und beantragt beim Finanzausschuss die Sperrvermerke 

über die im Jahr 2018 eingestellten Summen aufzuheben. 

 

 

 

Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Jugendhilfeausschuss 17.01.2018 6 

Beratung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 

   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 

 

 

 



Problembeschreibung/Begründung 

Seit einigen Jahren signalisieren die Freien Träger von Kindertagesstätten, dass die Sicherung 

der Kitabetriebe aufgrund steigender Personalkosten und dringlicher  Gebäudesanierungen kaum 

noch möglich ist. Mit dem Rechtsanspruch auf eine institutionelle Betreuung ab dem 1. Lebens-

jahr gilt es neben der Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze auch bestehende Plätze zu erhal-

ten. Sollten sich zukünftig Freie Träger mehr und mehr aus der Kitalandschaft zurückziehen, 

müsste die Stadt Bad Kreuznach die betriebliche und bauliche Trägerschaft übernehmen.  

Der Verlust an Trägervielfalt würde eine bedauerliche qualitative Einbuße bedeuten. Zudem wäre 

dies eine Entwicklung, die nicht dem Subsidaritätsprinzip entspräche.  

 

In 2017 sind zwei Anträge  auf Förderung einer Bau- und Sanierungsmaßnahme in einer Kinder-

tagestätte bei der Stadt Bad Kreuznach eingegangen.  

 

Bereits im Vorfeld der Haushaltsberatungen wurde aufgrund der Notwendigkeit der Haushalts-

konsolidierung die von den Trägervertretern der Kindertagesstätten beantragte Summen auf 

zwei Haushaltsjahre aufgeteilt. 

Kath. Kita St. Nikolaus: 

Beantragt kurzfristig (1-2 Jahre) : 280.000 € ; mittelfristig ( 3-7 Jahre): 520.000 €             
Eingestellt: 80.000 € für 2018 und für 2019: 102.000 € 

DRK-Kita Lina Aschoff:   

Beantragt: 186.827,27 €                                                                                               
Eingestellt: 80.000 € für 2018 und für 2019: 71.890 € 

 

In den Beratungen des Finanzausschusses für den Haushalt 2018 wurde grundsätzlich ein 

Sperrvermerk für diese von der Verwaltung eingestellten Summen beschlossen. Eine erneute 

Beratung zur Aufhebung der Sperrvermerke im Fachausschuss und im Finanzausschuss ist damit 

erforderlich.  

Erst nach Freigabe des Sperrvermerks durch den Finanzausschuss könnte seitens der Verwal-

tung eine Bezuschussung erfolgen. 

 

 

 

 

Sichtvermerke der Dezernenten: 

 

 

 

 

Sichtvermerk der 

Oberbürgermeisterin: 

Sichtvermerke: 

Rechtsamt: 

 

 

 

Kämmereiamt: 

 

 

 

 



















Ortsbeirat Bosenheim 

 Anfrage X Antrag 

 

 

X öffentlich  nichtöffentlich 

 

 

 Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Amt für Kinder und Jugend/51 29.12.2017 18/016 

Gremium Sitzungstermin 

Hauptausschuss  19.06.2017 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 24.08.2017 

Jugendhilfeausschuss 17.01.2018 

Betreff 

Antrag aus dem Ortsbeirat Bosenheim bezüglich der Bereitstellung eines Grundstückes für 

einen Spielplatz  

Top 7 

 

Inhalt 

Auf den Inhalt des als Anlage beigefügten Antrages wird verwiesen. 

 

Der Antrag wurde in der Sitzung des Hauptausschusses vom 19.06.2017 an den Ausschuss für 

Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr verwiesen. Dort wurde am 24.08.2017 beschlossen, das 

erforderliche Geld für das Spielgerät zur Verfügung zu stellen.  

 

Anlage 

 

Beratung/Beratungsergebnis 

Beratung 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 

   Stimmen-     schluß-  der Beschluß 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlußausfertigungen an: 

 

 

 

 

 

 





Jugendamt - August 2017 

Seit der letzten Stellungnahme (18.06.2015) hat sich der Sachverhalt nicht verändert:  

„BezügliĐh Ihrer AŶfrage zur VerleguŶg des proǀisorisĐheŶ Spielplatzes „Iŵ oďereŶ GruŶd“ ŶehŵeŶ 
wir als Fachamt wie folgt Stellung: 

Im Jahr 2008 wurden wir von den Anwohnern gebeten, auf einem bis dato nicht veräußerten 

Eckgrundstück der Stadt einige Spielgeräte aufzustellen und die Fläche für Kinder freizugeben. 

Nachdem die direkten Nachbarn dieses Grundstücks keinerlei Einwände hatten, wurden eine 

Doppelschaukel, eine Hangrutsche und ein Spielhaus aufgestellt. Mit den Anwohnern wurde damals 

vereinbart, dass im Falle eines Grundstücksverkaufs der Spielplatz ersatzlos wegfällt. Die Fläche sollte 

damals auch überwiegend für kleinere Kinder geschaffen werden, da sie den Weg zum nächstgelegen 

Spielplatz noch nicht alleine zurücklegen konnten. Für das Wohngebiet ist per se keine öffentliche 

Spielfläche vorgesehen.  

Folgendes sollte aus unserer Sicht bei der Entscheidung berücksichtigt werden: 

1. Das bisherige Grundstück war Eigentum der Stadt – Kosten für Pacht oder Erwerb sind daher 

nicht angefallen. 

2. Die Spielgeräte lassen sich nur zum Teil umsetzen. Die Hangrutsche kann nicht auf eine 

ebene Fläche versetzt werden und vor Verlegung des Spielhauses muss zunächst dessen 

Transportfähigkeit geprüft werden. Für die Doppelschaukel benötigen wir genug Platz, um 

Fallschutzplatten zu verlegen und die EU-Norm für Sicherheitsabstände einzuhalten. Darüber 

hinaus entstehen Kosten für die Umsetzung – nach einer ersten groben Schätzung gehen wir 

von ca. 3000,-- € aus.  
3. Es muss geprüft werden, wie lange das Ersatzgrundstück zur Verfügung steht, damit sich die 

Kosten für eine Umsetzung überhaupt rechnen. Darüber hinaus muss gewährleistet, dass die 

direkten Anwohner dieses Grundstücks mit der Aufstellung der Spielgeräte einverstanden 

sind. Laut Bebauungsplan ist an dieser Stelle kein Spielplatz vorgesehen – wir sind daher auf 

ein dauerhaftes Einverständnis der direkt betroffenen Anwohner angewiesen. 

4. Die derzeitigen Spielgeräte können auch auf anderen Spielplätzen oder Kindertagesstätten 

aufgeďaut ǁerdeŶ.“ 

Ergänzung zur Stellungnahme von 2015: 

Mittlerweile wäre nur noch die Schaukel umsetzbar, alle weiteren Spielgeräte müssten neu 

angeschafft werden. Das nun vorgeschlagene Grundstück befindet sich darüber hinaus mitten in der 

Wohnbebauung. Das bislang genutzte Gelände lag am Rande des Gebiets und war an zwei Seiten von 

freiem Feld umgeben. In diesem Zusammenhang geben wir zu bedenken, dass ein mit öffentlichen 

Mitteln errichteter Spielplatz auch für alle Kinder offen zugänglich sein muss. In der Stadt Bad 

Kreuznach gilt die Regelung, dass die Spielflächen bis 22 Uhr und für Kinder bis zum 14 Lebensjahr 

geöffnet sind. Darüber hinaus verweisen wir im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ausdrücklich 

auf die dauerhaft bei der Stadt verbleibenden Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten. Vielleicht 

lässt sich das großzügige Angebot zur Nutzung des Grundstücks des Herrn Dr. Hertel ja mittels 

privater Initiative umsetzen. 


